
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Mario Schaaf GmbH & Co. KG

§ 1 Allgemeines

Allen unseren Lieferungen liegen ausschließlich unsere nachfolgenden Geschäftsbedingungen
zugrunde. Die Geltung etwaiger vom Käufer verwendeter Bedingungen ist selbst dann
ausgeschlossen, wenn wir solchen Bedingungen nicht ausdrücklich widersprechen und die
Lieferung vorbehaltlos ausführen. Abweichungen und Ergänzungen des Käufers sind nur mit
unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung wirksam; sie gelten nur für das Geschäft,
für das sie getroffen wurden. Im Rahmen laufender Geschäftsverbindungen gelten die
nachfolgenden Bedingungen für künftige Verträge auch dann, wenn dies in Zukunft nicht
ausdrücklich vereinbart wird.

§ 2 Preise

1. Alle Preise und Preisangaben verstehen sich ab Werk unverpackt, unversichert, unverzollt
und ohne Mehrwertsteuer.

2. Lieferungen, für die keine ausdrückliche Preisvereinbarung getroffen worden ist, werden
zu dem am Tag der Lieferung gültigen Preise in EURO berechnet.

3. Treten zwischen Vertragsabschluss und Lieferung unvorhergesehene Erhöhungen von
Materialpreisen, Lohnkosten, Transportkosten, Steuern oder Abgaben ein, sind wir auch bei
einer ausdrücklichen Preisvereinbarung berechtigt, eine diesen Faktoren entsprechende
Preisanpassung vorzunehmen, wenn der Käufer Kaufmann ist. Übersteigt der angepasste
Preis den vereinbarten Preis um mehr als 5 %, steht dem Käufer der Rücktritt frei.

§ 3 Lieferung und Lieferzeit

1. Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich
etwas anderes vereinbart wird. Bei nachträglichen Vertragsänderungen ist ein Liefertermin
erneut zu vereinbaren. Der Liefertermin gilt als eingehalten, wenn die Ware zum Termin im
Werk bereit gehalten oder zum Versand gebracht oder abgeholt worden ist.

2. Werden Fristen oder Termine aus von uns zu vertretenden Gründen mehr als im
branchenüblichen Umfang überschritten, so ist der Käufer berechtigt, schriftlich eine
angemessene Nachfrist zu setzen, nach deren fruchtlosem Ablauf er vom Vertrag zurücktreten
oder gemäß § 5 Schadenersatz verlangen kann.

3. Die Lieferfrist beginnt keinesfalls vor der vollständigen Klarstellung aller Einzelheiten der
gewünschten Ausführung. Die Ausführung von Lieferungen setzt die rechtzeitige Erteilung
aller erforderlichen Genehmigungen und Freigaben sowie den rechtzeitigen Eingang sämtlicher
vom Käufer zu liefernden Unterlagen voraus. Soweit diese Voraussetzungen aus von uns
nicht zu vertretenden Gründen nicht erfüllt werden, werden Fristen und Termine entsprechend
verlängert.

4. Die Frist bzw. der Termin gilt als eingehalten, wenn die betriebsbereite Sendung innerhalb
der vereinbarten Frist bzw. zu dem vereinbarten Termin zum Versand gebracht oder abgeholt
worden ist.
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Sofern sich die Versendung aus Gründen verzögert, die der Käufer zu vertreten hatte, gilt
die Frist auch als eingehalten, wenn wir dem Käufer die Versandbereitschaft innerhalb der
vereinbarten Frist gemeldet haben.

5. Ist die Nichteinhaltung einer Frist oder eines Termins auf höhere Gewalt, Mobilmachung,
Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung oder andere unvorhersehbare, unseren Betrieb betreffende
Hindernisse zurückzuführen, die nicht von uns zu vertreten und nach Vertragsabschluss
eingetreten bzw. uns bekannt geworden sind, so verlängert sich die Frist bzw. der Termin angemessen.

6. Dies gilt auch in den Fällen unvorhersehbarer Ereignisse, die auf den Betrieb unseres
Vorlieferanten einwirken und weder von ihm noch von uns zu vertreten sind Teillieferungen
sind zulässig.

7. Ist die Abnahme durch den Kunden in Teilmengen innerhalb eines bestimmten Zeitraums
vereinbart, so hat der Kunde – sowohl zeitlich als auch mengenmäßig – eine ungefähr
gleichmäßige Verteilung der Abnahme und Abnahmemengen vorzunehmen. Soweit die
Lieferung ganz oder teilweise auf Abruf erfolgen soll, sind wir berechtigt, innerhalb von 4
Wochen nach erfolgtem Abruf zu liefern. Erfolgt nicht innerhalb eines Jahres ein vollständiger
Abruf, sind wir nach unserer Wahl berechtigt, entweder vom Vertrag zurückzutreten oder
eine sofortige vollständige Abnahme zu verlangen.

§ 4 Gefahrenübergang

1. Versand unserer Erzeugnisse erfolgt ab unserem Herstellerwerk auf Rechnung und Gefahr des Käufers.

2. Eine Transportversicherung schließen wir nur ab, wenn der Käufer dies ausdrücklich
wünscht; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Käufer.

§ 5 Schadensersatz wegen Verzug und nachträglicher Unmöglichkeit

1. Unsere Haftung auf Schadensersatz wegen Verzug und nachträglicher Unmöglichkeit ist
auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt.

2. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, ist der Käufer
berechtigt, für jede vollendete Woche des Verzugs eine pauschalierte Verzugsentschädigung
in Höhe von 1 %, maximal jedoch 5 % des Rechnungsbetrags der nicht oder verspätet
erfolgten Liefermengen zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens
ist ausgeschlossen.

3. Setzt uns der Käufer, nachdem wir in Verzug geraten sind, eine angemessene Nachfrist
mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten; Schadensersatz wegen Nichterfüllung in Höhe des voraussehbaren
Schadens steht dem Käufer nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruht; im Übrigen ist unsere Schadensersatzhaftung auf 50% des Rechnungsbetrags der
nicht oder verspätet erfolgten Liefermenge begrenzt. Der Rechnungsbetrag der gesamten
Liefermenge wird zugrunde gelegt, wenn die teilweise Erfüllung des Vertrags für den Käufer
infolge des Verzugs ohne Interesse ist.

4. Die vorstehenden Haftungsbegrenzungen gelten nicht, wenn ein kaufmännisches Fix-
Geschäft vereinbart wurde.
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§ 6 Mängelhaftung für Sachmängel

1. Maßgebend für Qualität und Ausführung der Erzeugnisse sind die Ausfallmuster, welche
dem Besteller auf Wunsch vom Lieferer zur Prüfung vorgelegt werden. Der Hinweis auf
technische Normen dient der Leistungsbeschreibung und ist nicht als Beschaffenheitsgarantie
auszulegen.

2. Wenn der Lieferer den Besteller außerhalb seiner Vertragsleistung beraten hat, haftet er
für die Funktionsfähigkeit und die Eignung des Liefergegenstandes nur bei ausdrücklicher
vorheriger Zusicherung.

3. Mängelrügen sind unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Bei versteckten Mängeln
ist die Rüge unverzüglich nach Feststellung zu erheben. In beiden Fällen verjähren, soweit
nichts anderes vereinbart, alle Mängelansprüche zwölf Monate nach Gefahrenübergang.
Soweit das Gesetz gemäß § 138 Abs. 1 Nr. 2 BGB, 479 Abs. 1 BGB und § 634a Abs. 1 Nr. 2
BGB längere Fristen zwingend vorschreibt, gelten diese.

4. Bei begründeter Mängelrüge, wobei die vom Besteller schriftlich freigegebenen Ausfallmuster
die zu erwartende Qualität und Ausführung bestimmen, ist der Lieferer zur Nacherfüllung
verpflichtet. Kommt er dieser Verpflichtung nicht innerhalb angemessener Frist nach oder
schlägt eine Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs fehl, ist der Besteller berechtigt,
den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche,
insbesondere Aufwendungsersatz- oder Schadenersatzansprüche wegen Mangel- oder
Mangelfolgeschäden, bestehen nur im Rahmen der Regelungen zu § 7. Ersetzte Teile sind
auf Verlangen an den Lieferer unfrei zurückzusenden.

5. Eigenmächtiges Nacharbeiten und unsachgemäße Behandlung haben den Verlust aller
Mängelansprüche zur Folge. Nur zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden oder bei
Verzug der Mängelbeseitigung durch den Lieferer ist der Besteller berechtigt, nach vorheriger
Verständigung des Lieferers nachzubessern und dafür Ersatz der angemessenen Kosten zu
verlangen.

6. Verschleiß oder Abnutzung in gewöhnlichem Umfang zieht keine Gewährleistungsansprüche
nach sich.

7. Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme
durch den Verbraucher berechtigt war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für
nicht mit dem Lieferer abgestimmte Kulanzregelungen und setzen die Beachtung eigener
Pflichten des Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der Rügeobliegenheiten,
voraus.

§ 7 Allgemeine Haftungsbeschränkungen

In allen Fällen, in denen der Lieferer abweichend von den vorstehenden Bedingungen auf
Grund vertraglicher oder gesetzlicher Anspruchsgrundlagen zum Schaden- oder
Aufwendungsersatz verpflichtet ist, haftet er nur, soweit ihm, seinen leitenden Angestellten
oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, oder eine Verletzung von Leben, Körper
oder Gesundheit zur Last fällt.
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Unberührt bleibt die verschuldensunabhängig Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
Unberührt bleibt auch die Haftung für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten;
die Haftung ist insoweit jedoch auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden beschränkt.
Ein Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit dem vorstehenden Regelungen
nicht verbunden.

§ 8 Verpflichtungen des Käufers

Wird die Ware vom Käufer in besonders vorgeschriebener Ausführung hergestellt und geliefert,
so übernimmt der Käufer die Gewähr, dass durch die Ausführung Rechte Dritter, insbesondere
Patente, Gebrauchsmuster und sonstige Schutz- und Urheberrechte nicht verletzt werden.
Der Käufer ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter, die sich aus einer solchen
Verletzung ergeben könnten, freizustellen.

§ 9 Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen

1. Die Rechnungsstellung erfolgt bei Versand oder Abholung. Kann der Versand versandbereiter
Ware aus Gründen, die in den Risikobereich des Käufers fallen, nicht erfolgen, wird die
Rechnung gleichwohl gestellt und fällig.

2. Unsere Rechnungen sind im Rahmen eines vereinbarten Warenkredits spätestens innerhalb
von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig. Geht der
Rechnungsbetrag innerhalb von 10 Tagen ab dem Rechnungsdatum bei uns ein, ist der
Käufer berechtigt, 2% Skonto abzuziehen.

3. Bei Fälligkeit sind wir bei beiderseitigen Handelsgeschäften berechtigt Fälligkeitszinsen
gemäß HGB zu verlangen. Bei Überschreiten von Zahlungsfristen sind wir berechtigt
Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. Bei
Geschäften, bei denen kein Verbraucher am Geschäft beteiligt ist,  sind wir berechtigt,
Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen.

4. Wechsel werden von uns nur aufgrund besonderer Vereinbarung hereingenommen. Die
Hereinnahme von Wechseln oder Schecks erfolgt stets nur erfüllungshalber.

5. Tritt in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine wesentliche Verschlechterung ein,
so sind wir berechtigt, weitere Lieferungen zu verweigern, bis alle unsere Forderungen, ob
fällig oder nicht, beglichen werden oder Sicherheit für sie geleistet wird.

6. Tritt in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine wesentliche Verschlechterung ein,
so sind wir berechtigt, sämtliche Warenkredite zu kündigen und vom Käufer die sofortige
Begleichung aller noch offenen Forderungen aus Lieferungen zu verlangen.
Dasselbe gilt, wenn der Käufer seine Zahlungen einstellt, die Eröffnung eines gerichtlichen
Vergleichs- oder Konkursverfahrens beantragt, der Konkursantrag eines Gläubigers zugelassen
wird und ein Beschluss nach § 106 KO ergeht oder der Käufer seine Gläubiger um einen
außergerichtlichen Vergleich bittet.

7. Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen
aufrechnen; dasselbe gilt für ein Zurückbehaltungsrecht nach § 273 BGB wegen Forderungen,
die nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.
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§ 10 Eigentumsvorbehalt

1. Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen
aus der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Käufer unser Eigentum.

2. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung und/oder zur Verarbeitung der Vorbehaltswaren in
einem normalen Geschäftsgang berechtigt, soweit sich nachfolgend nichts anderes ergibt.
Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Ware ist ihm jedoch nicht gestattet.

3. Bei der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit
anderen nicht uns gehörenden Waren oder Sachen steht uns der dabei entstehende
Miteigentumsanteil  an der neuen Sache im Verhältnis des Faktorenwerts der Vorbehaltsware
zu den übrigen verarbeiteten Waren oder Sachen zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung,
Vermischung oder Vermengung zu.

Erwirbt der Käufer das Alleineigentum an einer neuen Sache, so sind sich die Vertragsparteien
schon jetzt darüber einig, dass der Käufer uns im Verhältnis des Faktorenwerts der verarbeiteten
bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware zum Faktorenwert der
übrigen verarbeiteten Waren oder Sachen Miteigentum an der neuen Sache einräumt. Der
Fertigungslohn, Gemeinkosten und sonstige kalkulatorische Kostenfaktoren bleiben in der
Berechnung unseres Miteigentumsanteils außer Betracht.
Der Käufer ist verpflichtet, uns jederzeit auf unser Verlangen zur Ermittlung unseres
Miteigentumsanteils die Kalkulation seines Wareneinsatzes offen zu legen. Eine unentgeltliche
Verwahrung der in unserem Miteigentum stehenden Sachen für uns durch den Käufer wird
schon jetzt vereinbart.

4. Der Käufer tritt schon jetzt alle Forderungen aus der Weiterveräußerung unserer
Vorbehaltsware in Höhe des mit uns vereinbarten Kaufpreises sicherungshalber an uns ab.
Wir nehmen diese Abtretung an. Mit einer Weiterveräußerung sind wir nur einverstanden,
wenn aufgrund der vorstehenden Abtrittserklärung ein wirksamer Forderungsübergang
stattfinden kann. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren und zwar gleichgültig,
ob ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung, weiter
veräußert, so gilt die oben vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Faktorenwerts der
Vorbehaltsware, die insgesamt mit den anderen Waren weiter veräußert wird.

5. Bis zu einem Widerruf durch uns ist der Käufer zur Einziehung der an uns im Voraus
abgetretenen Forderungen auf unsere Rechnung im eigenen Namen ermächtigt.

Die Einziehungsermächtigung erlischt auch ohne unseren ausdrücklichen Widerruf, wenn
der Käufer seinen Verpflichtungen uns gegenüber nicht mehr nachkommt oder  in
Vermögensverfall gerät, insbesondere ein gerichtliches Vergleichs- oder Konkursverfahren
beantragt wird oder zu besorgen ist, dass die eingezogenen Beträge nicht an uns abgeführt
werden können.

6. Bei Zahlungen im Scheck-Wechsel-Verfahren bleiben unsere Eigentumsvorbehalts- und
Sicherungsrechte unberührt und so lange bestehen, bis unsere Haftung aus Wechsel oder
Scheck geendet hat.

7. Der Käufer ist auf unser Verlangen verpflichtet, über den Verbleib der unseren
Eigentumsvorbehaltsrechten unterliegenden Waren jederzeit schriftlich Auskunft zu erteilen.
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Er ist verpflichtet, uns andere Eigentumsberechtigte sowie die Schuldner der uns abgetretenen
Forderungen zu benennen, uns alle zur Einziehung erforderlichen Angaben zu den abgetretenen
Forderungen zu machen, die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen, insbesondere die
Vertragsurkunden und Rechnungen zur Verfügung zu stellen und dem Schuldner auf unser
jederzeitiges Verlangen hin die Abtretung anzuzeigen. Der Käufer hat uns jederzeit
Abtretungsanzeigen zur Verfügung zu stellen. Er ist verpflichtet, uns von jeder Beeinträchtigung
oder unserer Eigentumsvorbehaltsrechte oder sonstigen Sicherheiten, insbesondere von
Pfändungen, unverzüglich zu benachrichtigen.

8. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug mit einer
Forderung aus der Geschäftsverbindung sowie dann, wenn der Käufer in Vermögensverfall
gerät, seine Zahlungen einstellt, ein gerichtliches Vergleichs- oder Konkursverfahren gegen
ihn beantragt wird oder er seine Gläubiger um einen außergerichtlichen Vergleich bittet,
können wir unbeschadet unserer sonstigen Rechte die sofortige Herausgabe unseres Eigentums
oder ggf. die Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers verlangen. In der Zurücknahme
der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies
ausdrücklich schriftlich erklärt.

9. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers hin
insoweit freizugeben als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um
mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Schlussbestimmungen

1. Erfüllungsort für sämtliche Verbindungen aus diesem Vertrag, insbesondere für die Zahlung
des Kaufpreises, sowie Gerichtsstand ist Möglingen, wenn der Käufer Kaufmann im Sinne
des § 38 Abs. 1 ZPO ist. Wir sind jedoch berechtigt, Klage am Sitz des Käufers zu erheben.
Mit ausländischen Käufern ist die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte
vereinbart.

2. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des einheitlichen
UN-Kaufrechts CISG ist jedoch ausgeschlossen.

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen unwirksam sein oder werden,
so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Sollte eine Teilklausel unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der Restklausel unberührt,
wenn diese inhaltlich von der Teilklausel trennbar, im übrigen aus sich heraus verständlich
ist und im Gesamtgefüge des Vertrags eine verbleibende sinnvolle Regelung ergibt..
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